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Sie suchen neues Personal? Dann nützen Sie das Förd erungsangebot des Arbeits-
marktservice. Sie können einen Zuschuss zu den Lohn kosten erhalten! 

 

„COME BACK“ Eingliederungsbeihilfe 
 

Wer? 

Diese Förderung können alle ArbeitgeberInnen 
erhalten. Ausgenommen von der Förderung sind 
das Arbeitsmarktservice, politische Parteien, 
Clubs politischer Parteien, radikale Vereine sowie 
der Bund. 

Was? 

Gefördert werden kann das Arbeitsverhältnis von 
vorgemerkten Arbeitslosen ab 45 Jahren (bei 
Frauen) und ab 50 Jahren (bei Männern) und von 
Personen, die mindestens 6 Monate (bei Perso-
nen unter 25 Jahren) bzw. 12 Monate (bei Per-
sonen ab 25 Jahren) arbeitslos vorgemerkt sind. 
Ebenso förderbar sind langzeitbeschäftigungslo-
se und arbeitsmarktferne Personen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen kann die Förderung 
auch Personen, die akut von Langzeitarbeitslo-
sigkeit bedroht sind (z.B. WiedereinsteigerInnen 
oder AusbildungsabsolventInnen mit fehlender 
betrieblicher Praxis), gewährt werden. 

 

Wie viel und wie lange? 

Die Förderungshöhe und die Förderungsdauer 
werden im Einzelfall je nach arbeitsmarktpoliti-
schen Erfordernissen zwischen AMS und Arbeit-
geberIn vereinbart. 

Derzeit beträgt die Förderung in der Steiermark 
maximal € 1.200,00 pro Förderfall (bei Vollzeit-
beschäftigung - aliquote Berechnung bei Teilzeit-
beschäftigung). 

Wo? 

Die Förderung ist an ein Beratungsgespräch  
zwischen AMS und ArbeitgeberIn bezüglich der 
zu fördernden Person gebunden. Dies erfordert, 
dass der/die FörderungswerberIn und die zu för-
dernde Person vor Beginn der Beschäftigung mit 
dem/der zuständigen BeraterIn der regionalen 
Geschäftsstelle des AMS Kontakt aufnimmt. 

Regional unterschiedliche Förderungs-
voraussetzungen möglich! 

 

Wir bestätigen, dass Frau/Herr        zum förderbaren Personenkreis zählt. 

Wir ersuchen Sie, zur Ermittlung der Höhe der Förderung und zur Festlegung der Förderungsvereinbarung 

mit dem AMS           

Frau/Herrn         Telefon           /                       vor Beginn 

des Arbeitsverhältnisses Kontakt aufzunehmen. Diese Bestätigung ist bis       gültig. 

Mit freundlichen Grüßen 


